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RS OGH 1989/4/19 9ObA49/89,
8ObA327/94

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1989

Norm

DHG §1

Rechtssatz

Erfolgte die Schadenszuführung nicht bei Erfüllung der den Arbeitnehmer aus dem Arbeitsvertrag tre2enden

Verp3ichtungen, sondern bei Verfolgung eigener Interessen des Arbeitnehmers - Schwarzfahrt mit einem

Dienstfahrzeug - kommt die Anwendung des DHG nicht in Betracht. (§ 48 ASGG).
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